
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, hier: Geschossigkeit, Art der baulichen Nutzung

Zulässige Dachformen mit Dachneigung, FD = Flachdach, Dachneigung max. 5°

II HINWEISE ZU DEN ZEICHNERISCHEN 
FESTSETZUNGEN

Nutzungsschablone
A) Art der baulichen Nutzung

B) Anzahl der Vollgeschosse, max. OK Attika ü.N.N./als Mindest- und Höchstmass

C) max. Grundflächenzahl GRZ 

D) max. Geschossflächenzahl GFZ

E) Dachform mit max. Neigung  

F) Bauweise

Flurstücksnummer

Vorhandene Bebauung

Geplante Grundstücksgrenze

Vorhandene Flurgrenzen

Höhenlinien (Meterlinie)

Nummer der Bauparzelle

Bemaßung

Höhenbezugspunkt (best. Schachtdeckel)

Hochwassergefahrenflächen HQextrem gem. § 78b WHG
(vgl. hierzu Begründung zum Bebauungsplan, Kap. 2.4 Wasserwirtschaft)

Freiflächenphotovoltaikanlage

III TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Planungsrechtlich Festsetzungen
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6a BauNVO)
1.1.1 Für das Plangebiet wird die Art der baulichen Nutzung “Urbanes Gebiet“ (MU) gemäß § 6a BauNVO 

festgesetzt.

Die nach § 6a Abs. 3 Nrn. 1 und 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen „Vergnügungs- 
stätten“ und „Tankstellen“, sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.
Die nach § 6a Abs. 2 Nrn. 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen „Schank- und Speisewirt- 
schaften“ sowie „Betriebe des Beherbergungsgewerbes“ sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht 
zulässig.

1.1.2 Innerhalb des Plangebiets sind gemäß § 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB nur solche 
Nutzungen zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrages oder Abschluss eines neuen Durchführungs- 
vertrages sind zulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 20 BauNVO)

1.2.1 Urbanes Gebiet (MU) - G1, G2, G3 und G4:
Grundflächenzahl (GRZ) max. 0,8
Geschoßflächenzahl (GFZ) max. 3,0

Urbanes Gebiet (MU) - Freiflächenphotovoltaikanlage:
Grundflächenzahl (GRZ) max. 0,5

1.2.2 Anzahl der Vollgeschosse: 
Auf die in der Planzeichnung festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse innerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen wird verwiesen sowie auf die erläuternden Längsprofile in Anlage 02.1 (Längsprofile mit 
Höhenfestsetzungen) zur Begründung des Vorhabenbezognen Bebauungsplanes. 

Parzelle 1, 2 und 3 (G1, G2 und G3) bis IV (III+SG)

Das oberste Geschoss ist auf Parzelle 1, 2 und 3 bei 4 Geschossen als Staffelgeschoss auszu- 
bilden. Das Staffelgeschoss muss mindestens 2/3 der Grundfläche des darunter liegenden Ge- 
schosses mit einer Höhe von 2,30 m aufweisen, wobei sich die Grundfläche des maßgebenden 
Geschosses nach den Außenkanten der Gebäudeumfassungswände bemisst.

Parzelle 4 (G4) : V Geschosse
Parzelle 5 (G5) : IV Geschosse

1.2.3 Gebäudehöhen
Auf die in der Planzeichnung festgesetzten max. Höhen ü.N.N. innerhalb der Baugrenzen sowie die 
Längsprofile in Anlage 02.1 (Längsprofile mit Höhenfestsetzungen) zur Begründung des Vorhaben- 
bezognen Bebauungsplanes wird verwiesen.

Parzelle 1 und 3 (G1, G3): max. 166,00 m ü.N.N. (OK Attika) bei III Vollgeschossen
 max. 168,00 m ü.N.N. (OK Attika) bei IV Vollgeschossen

Parzelle 2 (G2): max. 163,00 m ü.N.N. (OK Attika) bei II Vollgeschosssen
max. 167,00 m ü.N.N. (OK Attika) bei III Vollgeschossen 
max. 169,00 m ü.N.N. (OK Attika) bei IV Vollgeschossen

Parzelle 4 (G4) : min. 166,25 m ü.N.N. bis max. 170,00 m ü.N.N. (OK Attika)
Parzelle 5 (G5): min. 165,80 m ü.N.N. bis max. 168,00 m ü.N.N. (OK Attika)

Die Gebäudehöhe darf für notwendige untergeordnete technische Aufbauten um bis zu 2,5 m 
überschritten werden.

Die Höhe OK Fertigfußboden im EG muss mit einer Höhe von mindestens 153,59 m ü.N.N. und 
max. 156,00 m ü.N.N. augeführt werden.

Für die Freiflächenphotovoltaikanlage ist eine Modulhöhe bis max. 157,00 m ü.N.N. zulässig. Auf 
den die Festsetzung erläuternden Schnitt in der Begründung zum Bebauungsplan wird verwiesen. 
Der untere Bezugspunkt für den Bereich der Freiflächenphotovoltaikanlage bildet das natürliche 
Gelände. Entsprechende Höhenlinien sind im Planteil eingezeichnet. Auf die Schemaschnitte in der 
Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird verwiesen.  

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
1.3.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauGB 

festgesetzt.

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 9 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO 
festgesetzt. 

1.4.2 Aufschiebend bedingte Festsetzung für die Errichtung von Gebäuden auf den Grundstücken G1, G2, 
und G3:
Die Zulässigkeit von Gebäuden in den zeichnerisch festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
der Grundstücke G1, G2 und G3 ist aufschiebend bedingt. Sie sind zulässig, nach Errichtung der 
Gebäude G4 und G5 mit den gemäß schalltechnischen Untersuchungen festgesetzten Mindesthö- 
hen ü.N.N. sowie der im Bebauungsplan gemäß schalltechnischen Untersuchungen vom 22.03.2024 
(Bericht-Nr.: 22.13127-b01c) (siehe Anlage 01.1 zur Begründung) zeichnerisch festgesetzten Schall- 
schutzwände S1, S2 und S3.

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit der 
bayerischen Gemeindeordnung (GO) hat der Stadtrat der Stadt Lohr diesen vorhabenbezogenen 
Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 114 „Alte Gärtnerei“ mit Vorhaben und Erschließungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung, den Festsetzungen durch Text und Zeichen sowie dem Vorha- 
ben- und Erschließungsplan, zur Aufstellung / als Satzung beschlossen.

Gemäß § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) besteht der Vorhaben- und Erschließungsplan aus 
folgenden Einzelplänen:
- Plan 1: Vorhaben- und Erschließungsplan zum Vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grün-   
  ordnungsplan Nr. 114 „Alte Gärtnerei“ M 1:500

Die Festsetzungen erfolgen aufgrund der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
Gesetze und Verordnungen, wie Baugesetzbuch (BauGB), Bayer. Bauordnung (BayBO), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV).

PLANGRUNDLAGE
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 
22.09.2022 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze 
vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig.

WICHTIGE HINWEISE ZUR KOORDINATENGRUNDLAGE
Die angegebenen Koordinaten beziehen sich auf das Lagebezugssystem
ETRS89/UTM Zone 32N (EPSG: 25832).

I ZEICHNERISCHEN FESTSETZUNGEN
1.0 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6a BauNVO)
“Urbanes Gebiet“ (MU) gemäß § 6a BauNVO

2.0 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 20 BauNVO)

max. Grundflächenzahl (GRZ)

max. Geschossflächenzahl (GFZ)

Anzahl der Vollgeschosse (VG) 

3.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise

Baugrenze

4.0 Verkehrs- und Erschließungsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: Fußweg

Ein- bzw. Ausfahrt

5.0 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Ein- 
richtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Standort Trafo

Standort Technikzentrale

Standort Löschwasserzisterne

6.0 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdisch Planung Kanal Mischwasser
unterirdisch Planung Trinkwasser
unterirdisch Planung Kabelweg Freiflächen PV-Anlager
unterirdisch Planung Kabelweg Stromleitungsverlauf
unterirdisch Bestand Kanal Mischwasser (Stadtwerke Lohr a.Main)
unterirdisch Bestand Kanal Regenwasser (Stadtwerke Lohr a.Main)
unterirdisch Bestand Trinkwasser (Stadtwerke Lohr a.Main)
Rückbau Unterirdisch Bestand (Deutsche Telekom)
unterirdisch Planung Kabelweg Telekomleitungsverlauf

7.0 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses, hier: Festgesetztes Überschwemmungsgebiet)

8.0 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB); hier: Retentionsraumausgleich

Erhaltung Baumbestand

Anpflanzung Einzelbaum - Grünanlagen

Anpflanzung Einzelbaum - Straßenraum, Stellplätze

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

9.0 Sonstige Planzeichen
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts- 
anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB); 

Zweckbestimmung: Spielplatz

Zweckbestimmung: Stellplätze

Zweckbestimmung: Müll

Schallschutzwand; S1 ≥ OK 165,50 m ü.N.N.; S2 ≥ OK 164,20 m ü.N.N.; S3 mit einer Breite 
von B ≥ 1 m über alle Geschosse (z. B. seitliche Wand der Balkone); S4 zur Schallminde- 
rung für das Staffelgeschoss, die Wand ist hierbei bis über die Oberkante der Fenster zu 
führen
Die angeführten Schallschutzwände müssen ein bewertetes Schalldämm-Maß von RW ≥ 20 
dB besitzen.
(vgl. hierzu TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, III. 1.9 Immissionsschutz)
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1.5 Abweichende Abstandsflächentiefe 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. Art. 6 Abs. 5 BauBO)

1.5.1 Für die Gebäude G1, G2 und G3 sind die Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO einzu- 
halten. Für die Gebäude G4 und G5 werden gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO die Abstandsflächen 
durch die festgesetzten Baugrenzen bestimmt, sodass Außenwände zugelassen sind, vor denen 
Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO mit größerer Tiefe liegen müssten.

1.6 Nebenanlagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
1.6.1 Innerhalb der ausgewiesenen Flächenumgrenzungen von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze 

und Gemeinschaftsanlagen sind die mit besonderer Zweckbestimmung gekennzeichneten Stell- 
plätze (St), Müllstandorte (M) und Kinderspielplätze zulässig.

1.6.2 Innerhalb der ausgewiesenen Baugrenze im Bereich MU „Freiflächenphotovoltaik“ sind baulich 
selbstständige Nebenanlagen zur überwiegenden Eigenversorgung mit Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO zulässig.

1.7 Stellplätze (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO und 
Art. 47, 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)

1.7.1 Die Mindestanzahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Stellplatzverordnung der Stadt 
Lohr vom 16.04.2008.

1.8 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
1.8.1 Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über eine Ringerschließung von der Wombacher Straße 

mit zwei Ein- und Ausfahrten. Sie ist im Vorhabenenbezogenen Bebauungsplan als 6 m breite Ver- 
kehrsfläche festgesetzt. Zur Erschließung der Wohnnutzung auf der Parzelle G2 ist eine von der 
Ringerschließung abzweigende fußläufige Verbindung geplant. Diese ist als Verkehrsfläche mit 
besonderer Zeckbestimmung „Fußweg“ im Vorhabenbezogenenen Bebauungsplan festgesetzt.

1.9 Immissionsschutz (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB)
1.9.1 Für das Vorhaben wurden Schalltechnische Untersuchungen von IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, 

vom 22.03.2024 (Bericht-Nr.: 22.13127-b01c) (siehe Anlage 01.1 zur Begründung) erstellt. 
Nachfolgende Auflagen aus der Schalltechnischen Untersuchung sind festgesetzt:

Gebäudeanordnung und wesentliche Ausführung
- An den im IBAS-Bericht 22.13127-b01c, mit Datum vom 22.03.2024, IBAS-Anlage 4, rot markierten 
  Gebäudefassaden der konkret untersuchten Gebäudeanordnungen dürfen keine Immissionsorte im 
  Sinne der TA-Lärm ausgeführt werden.
- Die Gebäude G4 und G5 sowie die nachfolgend beschriebenen Schallschutzwände sind vor   
  Inbetriebnahme der restlichen Gebäude zu errichten.

Beim Gebäude G5 dürfen an den blau markierten Fassaden keine Türen und Fenster angeordnet 
werden, die direkt in schutzbedürftige Aufenthaltsräume führen. Fenster von Nebenräumen (z. B. 
Abstellräume, Bäder, Kochküchen, usw.) sind zulässig. Wandflächen von schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen können hier angeordnet werden. Das Gebäude G5 ist mit einer Höhe von 
H ≥ 165,80 m ü.N.N. auszuführen.

Die in der obigen Abbildung rot markierten Fassaden des Parkhauses G4 ist geschlossen und 
fugendicht auszuführen. An der Nordwestfassade ist lediglich die Ein- und Ausfahrt zulässig. Das 
Parkhaus ist mit einer Gebäudehöhe von H ≥ 166,25 m ü.N.N. auszuführen.

Südlich des Parkhauses G4 ist eine geschlossene Schallschutzwand [1] auszuführen. Die Schall- 
schutzwand muss bis zu einer Höhe von H ≥ 165,50 m ü.N.N. geführt werden und schalltechnisch 
dicht an das Parkhaus anschließen.

Zwischen dem Parkhaus G4 und dem Apartmentgebäude G5 ist eine geschlossene Schallschutz- 
wand [2] auszuführen. Die Schallschutzwand muss bis zu einer Höhe von H = 164,20 m ü.N.N. ge- 
führt werden und schalltechnisch dicht an das Parkhaus und an das Apartmentgebäude an- 
schließen.

Beim Apartmentgebäude G5 ist eine geschlossene Schallschutzwand [3] mit einer Breite von
B ≥ 1 m über alle Geschosse auszuführen (z.B. seitliche Wand der Balkone).

Beim Gebäude G1 ist eine Schallschutzwand [4] zur Schallminderung für das Staffelgeschoss vorzu- 
sehen, die Wand ist hierbei bis über die Oberkante der Fenster zu führen.

Die angeführten Schallschutzwände müssen ein bewertetes Schalldämm-Maß von RW ≥ 20 dB be- 
sitzen sowie fugendicht ausgeführt werden.

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Bei der Neuerrichtung von Gebäuden sind bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen die nach außen 
abschließenden Bauteile so auszuführen, dass sie die Anforderungen an die gesamten bewerteten 
Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges gem. DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe Januar 2018, 
Teil 1 "Mindestanforderungen", sowie Teil 2 "Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderun- 
gen" (Hrsg.: DIN - Deutsches Institut für Normung e. V.) erfüllen.

Hierbei ist La der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018-01.

Mindestens einzuhalten ist
R'w,ges = 30 dB

für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Gruppenräume des Kindergartens, Büroräume;

Bei Schlafräumen (darunter fallen auch Gästezimmer und Kinderzimmer) sind schallgedämmte 
fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen, mit denen eine ausreichende Belüftung 
(Nennlüftung) bei geschlossenen Fenstern sichergestellt wird. Die Schalldämmung der Lüftungsein- 
richtungen ist ebenfalls nach DIN 4109-1:2018-01 zu bemessen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'W,ges sind in Abhängigkeit vom 
Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur Grundfläche 
des Raumes SG mit dem Korrekturwert KAL zu korrigieren.
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2.0 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

2.1 Erhaltungsgebot  Einzelbaum 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

2.1.1 Der zum Erhalt festgesetzte Einzelbaum ist dauerhaft zu erhalten, ggf. zu pflegen und bei Verlust in 
der auf den Verlust folgenden Pflanzperiode am zeichnerisch festgesetzten Standort zu ersetzen.
Für die Ersatzpflanzung ist ein artgleicher Baum (Juglans regia - Walnuss) in der Mindestqualität 
Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 25 - 30 cm zu verwenden. 

Während der Bauarbeiten sind Schutzeinrichtungen vorzuhalten, um versehentliche Beeinträchtigun- 
gen vorzubeugen. Es gelten die Vorgaben einschlägiger Richtlinien (RAS-LP 4 i.V.m. DIN 18920 und 
ZTV-Baumpflege).

2.2 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
2.2.1 Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für die Herrichtung von z.B. 

Zuwegen, Zufahrten, Terrassen, Stellplätzen und notwendigen Nebenanlagen benötigt werden, zu 
begrünen und gärtnerisch zu unterhalten. Kunstrasen sowie großflächig mit Steinen bedeckte 
Flächen, auf denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder 
nur in geringer Zahl vorkommen (sog. Schottergärten), sind nicht zulässig. 

2.2.2 Im Bereich der Freiflächenphotovoltaikanlage ist die Anlagenfläche mit einer standortgerechten, ge- 
bietseigenen Saatgutmischung des Ursprungsgebietes 21 „Hessisches Bergland“ anzusäen und als 
Extensivgrünland zu entwickeln. Die Artzusammensetzung des Saatgutes ist vorab mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Main-Spessart abzustimmen. Die Fläche ist durch ein- bis 
zweischürige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichen Mähwerk, Schnitthöhe 10 cm) mit Entfernung 
des Mähguts oder durch standortangepasste Beweidung extensiv zu pflegen. Das Mulchen und der 
Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Bioziden und Rodentiziden ist unzulässig.

2.3 Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)
2.3.1 Einzelpflanzgebote

Folgende Einzelpflanzgebote sind festgesetzt: 

Anpflanzen Einzelbäume - Grünanlagen:
Innerhalb der straßenabgewandten Grünflächen sind, wie im Bebauungsplan festgesetzt, 12 stand- 
ortgerechte mittel- bis großkronige Laubbäume gemäß Artenliste 1 (unter Ziffer 2.5) in den Pflanz- 
qualitäten Hochstamm mind. 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 zu pflanzen.

Anpflanzen Einzelbäume - Straßenraum, Stellplätze:
Entlang der Straße und im Bereich der Stellplätze sind, wie im Bebauungsplan festgesetzt, 15 stand- 
ortgerechte kleinkronige (Säulen-) Straßenbäume gemäß der Artenliste 2 (unter Ziffer 2.5) in den 
Pflanzqualitäten Hochstamm mind. 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 zu pflanzen. 

Von den im Bebauungsplan festgesetzten Standorten für die Anpflanzung von Einzelbäumen kann 
geringfügig abgewichen werden. 

Es ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der For- 
schungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 
6, zu beachten.

2.3.2 Flächenpflanzgebote
Auf den im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sind 1-reihige freiwachsende Strauchhecken gemäß Pflanzschema P1 
oder alternativ 1-reihige Schnitthecken aus Carpinus betulus (Hainbuche) oder Ligustrum vulgare 
(Liguster) gemäß Pflanzschema P2 anzupflanzen. Es sind ausschließlich standortgerechte und 
gebietseigene Sträucher (Vorkommensgebiet 4.1 Westdeutsches Bergland, Spessart-Rhön-Region) 
gemäß der Artenliste 3 (unter Ziffer 2.5) zu verwenden.

2.4 Pflegemaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)
2.4.1 Sämtliche Pflanzungen und Grünflächen entsprechend den Punkten 2.2 und 2.3 sind vom Grund- 

stückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Bei Ausfällen 
gilt: ausgefallene Bäume, deren Stückzahl festgesetzt ist, sind innerhalb eines Jahres zu ersetzen.
Für die restlichen Pflanzungen gilt: Ausfälle von mehr als 10 % sind innerhalb eines Jahres zu 
ersetzen.

2.5 Auswahlliste standortgerechter Gehölzarten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

2.5.1 Die Artenlisten stellen eine Auswahl an geeigneten standortgerechten Gehölzen dar und können 
durch weitere standortgerechte Gehölze ergänzt werden. 

Artenliste 1: mittel- bis großkronige Laubgehölze 
H = heimische Arten gebietseigener Herkunft (Vorkommensgebiet 4.1 Westdeutsches Bergland, 
Spessart-Rhön-Region) 
Z = Zukunftsbäume (klimatolerante Laubbäume)
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, StU 14-16
Acer campestre Feldahorn H, Z
Acer platanoides Spitzahorn H, Z
Alnus glutinosa Schwarz-Erle H
Alnus x spaethii Purpur-Erle Z
Carpinus betulus  Hainbuche H, Z
Juglans regia Walnuss H
Prunus avium Vogel-Kirsche H
Quercus cerris Zerr-Eiche Z
Quercus petraea Traubeneiche H, Z
Quercus robur Stieleiche H
Sorbus domestica Speierling H
Sorbus torminalis Elsbeere H
Tilia americana 'Nova' Amerikanische Linde Z
Tilia cordata Winterlinde auch in Sorten H, Z
Tilia tomentosa 'Brabant' Brabanter Silber-Linde Z

Artenliste 2: standortgerechte, kleinkronige Straßenbäume 
Z = Zukunftsbäume (klimatolerante Laubbäume)
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, StU 18-20 
Acer Campestre 'Elsrijk' Feldahorn 'Elsrijk' Z
Acer campestre 'Huibers Elegant' Feldahorn 'Huibers Elegant' Z
Acer monspessulanum Französischer Ahorn Z
Amelanchier arborea 'Robin Hill' Felsenbirne 'Robin Hill' Z
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' Säulen-Hainbuche Z
Cercis siliquastrum Gemeiner Judasbaum Z
Crataegus monogyna 'Stricta' Säulenweißdorn 'Stricta' Z
Eriolobus trilobatus Dreilappiger Apfel Z
Fraxinus excelsior 'Globosa' Kugelesche Z
Fraxinus ornus 'Mecsek' Kugelförmige Blumenesche Z
Malus-Hybride 'Evereste' Zierapfel Z
Sorbus aria 'Magnifica' Mehlbeere Z

Artenliste 3: Sträucher für Schnitthecken und freiwachsende Hecken 
gebietseigener Herkunft (Vorkommensgebiet 4.1 Westdeutsches Bergland, Spessart-Rhön-Region)
Pflanzmindestgröße: Str 2xv, h 60-100
Ao Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne
Cb Carpinus betulus Hainbuche
Cl Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 
Cm Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Ee Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Lv Ligustrum vulgare Liguster 
Lx Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ps Prunus spinosa Schlehe 
Ro Rosa canina Hunds-Rose 
Vo Viburnum opulus Gewöhnl. Schneeball

2.6 Vollzugsfristen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB) 
2.6.1 Festgesetzte Begrünungsmaßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Bau- 

maßnahmen abzuschließen.

3.0 Örtliche Bauvorschriften 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m Art. 81 BayBO)

3.1 Dachform, Dachneigung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
3.1.1 Dachform und Dachneigung sind wie folgt zulässig: 

Flachdach (FD), Dachneigung max. 5° DN
Die Dächer sind zwingend zu begrünen. 

3.1.2 Das Niederschlagswasser ist auf den festgesetzten Dachbegrünungen soweit wie möglich zurück zu 
halten.

3.2 Anlagen zur Nutzung von Solarenergie 
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

3.2.1 Anlagen zur Nutzung von Solarenergie (Photovoltaik, Solarthermie) sind auf den Dachflächen zu- 
lässig.

3.3 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
3.3.1 Einfriedungen sind zulässig. Sie sind als hinterpflanzte Zäune bis zu einer Höhe von max. 1,80 m 

auszuführen.

3.3.2 Einfriedungen sind ohne Sockel auszuführen, um Kleintieren Durchschlupf zu ermöglichen. Ein 
Mindestabstand der Einfriedung zum Boden von 15 cm ist zu gewährleisten. 

3.4 Wasserdurchlässige Beläge (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
3.4.1 Die Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplätzen auf den privaten Grundstücksflächen ist mit 

wasserdurchlässigen Belägen herzustellen, soweit es die wasserrechtlichen Belange (nur Anfall von 
sauberen Oberflächenwasser) zulassen. 
Wasserdurchlässige Beläge werden wie folgt definiert: Versickerungsfähige Flächenbefestigungen 
sind nach dem gültigen „Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen“ der FGSV (Forschungs- 
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.) bzw. der „Richtlinie für Planung, Bau und In- 
standhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ der FLL (Forschungsgesellschaft Land- 
schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) herzustellen und zu unterhalten. 

3.5 Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB i.V.m Art. 81 BayBO) 

3.5.1 Im Baufeld vorhandene Leitungen sind zu verlegen bzw. zurückzubauen. Geplante neue Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

IV NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
1.0 Auffinden von Bodendenkmälern (§ 8 BayDSchG)

Zur Sicherung von obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern ist auf folgendes hinzuweisen:

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der 
Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutz - 
behörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

V HINWEISE
1.0 Pflanzabstände 

Bei allen Pflanzungen sind die Vorgaben des jeweiligen Versorgungsträgers sowie die Grenzab- 
stände entsprechend des aktuellen Nachbarrechts gemäß des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
i.V.m. dem Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AGBGB) zu berücksichtigen. 
Die regelmäßige Pflege (Rückschnitt) der Heckenpflanzungen ist durch den Bauherren sicher zu 
stellen.

2.0 Artenschutz 
2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer 

Umweltauswirkungen
V1 - Rodungszeiten beachten
Zum Schutz von gehölz- und freibrütenden Vogelarten sind notwendige Rodungsarbeiten außerhalb 
der Nestbau-, Lege-, Brut- und Aufzuchtszeit, ausschließlich zwischen dem 1. November und 28. 
Februar, durchzuführen.

V2 - Umhängen Vogelkasten
Der an einem Bestandsbaum vorhandene Vogelkasten wird außerhalb der Brutzeit im Zeitraum 01. 
November - 28. Februar vor einer Fällung des Baumes an einen auf dem Planungsgebiet erhalten 
bleibenden Baum umgehängt.

3.0 Hinweise zur Versickerung und Rückhaltung von 
Niederschlagswasser
Gemäß geotechnischem Bericht (siehe Anlage 01.5 zur Begründung) weisen die Böden eine mittlere 
Durchlässigkeit im Bereich kF = 10-6 bis 10-7 m/s auf und liegen damit nach Aussage des Fachgut- 
achters deutlich unterhalb der unteren Grenze der gem. DWA-A 138 angegebenen Mindestdurch- 
lässigkeit für eine wirtschaftliche Auslegung von Versickerungsanlagen.

Gemäß Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 19.03.2024 sollten dennoch im Rahmen 
der weiteren Planungen Lösungsansätze erarbeitet werden, die es erlauben, zumindest einen Teil 
des Niederschlagswassers örtlich zu versickern. Hierbei weist das Wasserwirtschaftsamt auch auf 
die Möglichkeit hin, Niederschlagswasser in Zisternen zur Brauchwassernutzung zwischenzu- 
speichern (z.B. zur Gartenbewässerung).

4.0 Immissionsschutz
Für das Vorhaben wurden Schalltechnische Untersuchungen von IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, 
vom 22.03.2024 (Bericht-Nr.: 22.13127-b01c) (siehe Anlage 01.1 zur Begründung) erstellt. In 
Ergänzung zu den basierend darauf festgesetzten textlichen Festsetzungen (siehe hierzu III 
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, 1.9 Immissionsschutz) wurde im Gutachten weiterhin die nach- 
folgenden Hinweise zur Beachtung dargelegt:

- Die maßgeblichen resultierenden Außenlärmpegel La sind in der schalltechnischen Untersuchung, 
  IBAS-Bericht Nr. 22.13127-b01c, vom 22.03.2024, IBAS-Anlagen 6.1 und 6.2, dargestellt: 

- Auf dem Stadtwerkegrundstück ist ein Carport [5] mit einer Länge von l = 12,5 m und einer Höhe 
  (Südseite) von h = 4,0 m vorzusehen. Die nördliche Wand (geschlossen) kann tiefer ausgeführt 
  werden, die westliche Seitenwand ist ebenfalls zu verschließen. Die Lage kann dem IBAS-Bericht 
  Nr. 22.13127-b01c, vom 22.03.2024, IBAS-Anlagen 3.2 entnommen werden. 

Seite 74 von 80
22.13127-b01c vom 22.03.2024

IBAS · Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH · 95444 Bayreuth

"…

Gebäudeanordnung und wesentliche Ausführung

- An den im IBAS-Bericht 22.13127-b01c, mit Datum vom 22.03.2024,
Anlage 4, rot markierten Gebäudefassaden der konkret untersuchten
Gebäudeanordnungen dürfen keine Immissionsorte im Sinne der TA-
Lärm ausgeführt werden.

- Die Gebäude G4 und G5 sowie die nachfolgend beschriebenen
Schallschutzwände sind vor Inbetriebnahme der restlichen Gebäude
zu errichten.

Abbildung 5: erforderliche Schallschutzmaßnahmen

Beim Gebäude G5 dürfen an den blau markierten Fassaden der
Abbildung 5 keine öffenbaren Türen oder öffenbare Fenster angeordnet
werden, die direkt in schutzbedürftige Aufenthaltsräume führen. Fenster
von Nebenräumen (z. B. Abstellräume, Bäder, Kochküchen, usw.) sind
zulässig.
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Wohnanlage alte Gärtnerei

Bauleitplanung

Lohr am Main

maßgeblicher Außenlärmpegel La

nach DIN 4109-1:2018-01

für zur Tagzeit genutzte Räume

(z. B. Wohnzimmer, Büros,

Gruppenräume, usw.)
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III VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 21.06.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
01.09.2023 ortsüblich bekannt gemacht. Die Öffentlichkeit konnte sich bei der Stadt Lohr a.Main, 
im Bauamt -Stadtentwicklung, Bauen + Umwelt-, während der Dienstzeiten vom 08.09.2023 bis 
einschl. 25.09.2023 zu den allgmeinen Zielen und Zwecken sowie wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten und während der Frist zur Planung äußern.

2. Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . . 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . beteiligt.

3. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . . 
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . 
. . . . . . öffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt hat mit Beschluss des Stadtrats vom . . . . . . . . . . . . . den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . . als Satzung 
beschlossen.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., den . . . . . . . . . . . . .  
Stadt Lohr a.Main

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Siegel)
Erster Bürgermeister

5. Ausgefertigt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., den . . . . . . . . . . . . .  
Stadt Lohr a.Main

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Siegel)
Erster Bürgermeister

6. Der Satzungsbeschluss zu dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde am . . . . . . . . . . . . . 
gemäß § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., den . . . . . . . . . . . . .  
Stadt Lohr a.Main

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Siegel)
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